
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/8/31 6Ob11/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1979

Norm

ZPO §102

ZPO §104

Rechtssatz

Eine berufsbedingte und daher zwar regelmäßige, aber die gesamte Arbeitswoche und daher nicht bloß tagsüber

währende Abwesenheit aus der Gemeinde, in der der Zustellort liegt, macht eine dort vorgenommene Ersatzzustellung

wirkungslos.

Entscheidungstexte

6 Ob 11/79

Entscheidungstext OGH 31.08.1979 6 Ob 11/79

Veröff: SZ 52/128

Schlagworte

§ 102 ZPO aufgehoben durch Art II Z 10 BGBl 1982/201.
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